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Öffentliche Berichtsvorlage 

Betrifft 
 

Anregungen gemäß § 24 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 
 

 
 
Beratungsfolge 
 

   17.06.2021 Bezirksvertretung Münster-Ost Bericht 

 
 
Bericht: 
 
Folgende Anregung gemäß § 24 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen ist ein-
gegangen: 
 

Jahr-Nr. Antragsanliegen Entscheidungszuständigkeit 
(Das Anhörungs- und Beratungsrecht 
weiterer Gremien bleibt unberührt.) 

2021-00126 Es wird angeregt, auf der Straße Neuheim vor 
Hausnummer 22 östlich der 
Grundstückseinfahrt zu Hausnummer 33a einen 
Freiburger Kegel oder einen Betonkübel mit 
Bepflanzung zu installieren sowie die 
Markierung der Parkbuchten vor Hausnummer 
35 anzupassen. 

Verwaltung zur Vorprüfung   

2021-00127 Es werden verschiedene Maßnahmen für die 
Manfred-von-Richthofen-Straße angeregt: 

Einrichtrung einer Fahrradzone zwischen 
Merschkamp und Andreas-Hofer-Straße, 

Verbreiterung der Radverkehrsanlage zwischen 
Andreas-Hofer-Straße und Hohenzollernring, 

Einrichtung eines Überholfverbotes für KFZ 
gegenüber Fahrrädern im Bereich der Brücke 
über den DEK, 

Markierung der Kreuzung Lohausweg/Manfred-
von-Richthofen-Straße 68-78 mit sog. 
Haifischzähnen. 

Verwaltung zur Vorprüfung   

 

Amt für Bürger- und 
Ratsservice 
 
15.06.2021 
 
Ihr/e Ansprechpartner/in: 

Frau Dautzenberg 

Telefon: 492-3365 

Dautzenberg@stadt-
muenster.de 
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Die Anregung Nr. 2021-00127 wurde sowohl an die Bezirksvertretung Münster-Ost als auch an 
den Rat der Stadt Münster gerichtet und wird den Mitgliedern des Rates in der Sitzung am 
23.06.2021 bekannt gegeben. Da die benannten Bereiche teilweise im Stadtbezirk Mitte liegen, 
erhält die Bezirksvertretung Münster-Mitte die Anregung zur Kenntnis. 
 
 
 
In Vertretung 
 
gez. 
Wolfgang Heuer 
Stadtrat 
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